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Ungerechtigkeit behoben

Bundesfreiwilligendienst nicht mehr benachteiligt

Rechtliche, bürokratische und parlamentarische Hürden verhinderten

bislang eine Zahlung von Kindergeld und Waisenrenten an Teilnehmer am

Bundesfreiwilligendienst. Der Bundesfreiwilligendienst wurde heuer von

der Bundesregierung als Reaktion auf die Aussetzung der Wehrpflicht und

damit auch des Zivildienstes eingeführt. Da seit Einführung eine

erforderliche Rechtsgrundlage fehlt, können diese Leistungen zusätzlich

zum Taschengeld des Bundesfreiwilligendienstes nicht gewährt werden.

Diesbezügliche Neuanträge wurden abgelehnt.

Hierzu Herbert Frankenhauser, CSU-MdB des Münchner Ostens und der

Innenstadt: „Ich danke den betroffenen Bürgern aus Trudering, welche

mich auf diese Ungerechtigkeit hingewiesen haben. Das parlamentarische

Verfahren zur notwendigen Änderung der einschlägigen gesetzlichen

Bestimmungen wird bis Anfang November abgeschlossen sein. Damit die

Betroffenen nicht bis dahin auf ihr Geld warten müssen, wurden die für die

Zahlung zuständigen Familienkassen angewiesen, in derartigen Fällen

unbürokratisch zu helfen.
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Ich freue mich sehr für die betroffenen Familien und auch darüber, dass

dieses Hindernis auf dem Weg zum Erfolg des Bundesfreiwilligendienstes

beseitigt werden konnte.“

Übrigens: der Bundesfreiwilligendienst steht ohne Altersbegrenzung allen

Bürgern offen, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen. Weitere

Informationen unter „www.bundesfreiwilligendienst.de“.

verantwortlich: Christian Oberloher, Pressesprecher


